
Allgemeine Geschäftsbedingungen ( AGB )

Vertragsgegenstand: 
Der Vertrag erfolgt ausschliesslich zu den nachstehenden Bedingungen, welche mit Entgegennahme der Lieferung oder
Leistung als angenommen gelten. Abweichende Vorschriften verpflichten uns nur, wenn diese ausdrücklich und schriftlich 
akzeptiert wurden.

Mietdauer:
Die Mietzeit beginnt mit der Auslieferung vom Lager und endet zum im Auftrag vereinbarten Zeitpunkt der Rücklieferung ins Lager.
Verzögert sich das Eintreffen der Geräte beim Vermieter, wird der Mietpreis entsprechend nachberechnet.

Versand und Gefahrenübergang: 
Der Versand der Geräte erfolgt auf Kosten des Mieters. Der Gefahrenübergang tritt ein bei Abholung oder sobald
der Vermieter die Sache dem Spediteur, dem Frachtführer oder der sonst zur Ausführung der Versendung bestimmten 
Person ausgeliefert hat.

Gebrauch der Mietsache: 
Der Kunde bestätigt durch seine Unterschrift des Mietvertrags / Lieferschein, dass er das gesamte Mietmaterial geprüft hat.
Die vermieteten Geräte sind und bleiben Eigentum des Vermieters. Der Mieter ist verpflichtet, die Mietgegenstände gegen
Verlust und Beschädigung zu versichern. Sie sind in sorgfältiger Art und Weise zu gebrauchen und in der Original-
verpackung sorgfältig zu transportieren. Alle Obliegenheiten, die mit dem Besitz, Gebrauch und dem Erhalt der Mietsache
verbunden sind, sind zu beachten und die Wartungs-, Pflege- und Gebrauchsempfehlungen des Vermieters zu befolgen.
Eine Untervermietung der Geräte ist nicht erlaubt. Der Mieter hat die Geräte in seinem unmittelbaren Besitz zu belassen
und sie nur an den vereinbarten Einsatzorten zu verwenden. Der Mieter ermöglicht dem Vermieter die jederzeitige Überprüfung 
der Geräte.

Haftung des Mieters: 
Der Mieter haftet für alle Schäden an der Mietsache, die während der Mietzeit an Mietgeräten und Zubehör durch ihn
oder Dritte entstehen. Im Falle eines Totalschadens hat der Mieter den Wiederbeschaffungswert des vermieteten
Gerätes zu ersetzen, unabhängig davon, ob er den Schadensfall zu vertreten hat.

Gewährleistung: 
Der Vermieter haftet für den funktionstüchtigen Zustand der Geräte nur im Zeitpunkt des Gefahrenübergangs. Eine Haftung
des Vermieters für Sach- und Personenschäden, die sich aus dem Mietgebrauch ergeben können, ist ausgeschlossen.
Der Mieter ist verpflichtet, bei auftretenden Leistungsstörungen im Rahmen seiner Möglichkeiten mitzuwirken und evtl. Schäden
gering zu halten. Insbesondere ist er verpflichtet, Mängel spätestens 5 Tage schriftlich nach Schadenfall mitzuteilen.
Dem Vermieter ist als dann Gelegenheit zu geben, den Mangel an den Mietgeräten zu beheben oder andere, gleichwertige Mietgeräte
zur Verfügung zu stellen. Unterlässt der Mieter schuldhaft die Anzeige eines Mangels, tritt ein Anspruch auf Minderung nicht ein. 
Der Mieter verpflichtet sich, den Vermieter von sämtlichen Ansprüchen Dritter freizustellen, die aus Anlass oder im
Zusammenhang mit der Miete von Geräten gegen den Vermieter erhoben werden. Der Freistellungsspruch des Vermieters gegen den
Mieter umfasst auch die Kosten, die dem Vermieter für die Abwehr von Ansprüchen Dritter entstehen. Für eventuelle Schäden,
die dem Mieter beim Gebrauch der Mietsache entstehen, haftet der Vermieter nicht. Bei Ausfall des Mietobiekts beschränkt sich
der Schadenersatz auf den Mietpreis. Weitere darüber hinaus gehende Ansprüche des Mieters sind ausgeschlossen

Stornierung: 
Tritt der Mieter, gleich aus welchem Grund, vom Mietvertrag zurück, kann der Vermieter ohne Nachweis eines 
Schadens als Stornierungskosten fordern: bis 30 Tage vor Mietbeginn: 30% des Mietbetrages / bis 14 Tage vor Mietbeginn: 40%
des Mietbetrages / bis 8 Tage vor Mietbeginn: 50% des Mietbetrages / bis 3 Tage vor Mietbeginn: 100% des Mietbetrages.

Rechte Dritter: 
Der Mieter hat die Geräte von jeglicher Belastung, Inanspruchnahmen und Pfandrechten Dritter frei zu halten. 
Er ist verpflichtet, den Vermieter unter Überlassung aller notwendigen Unterlagen unverzüglich zu benachrichtigen,
wenn während der Laufzeit des Mietvertrages die vermieteten Geräte den noch gepfändet oder in irgendeiner
anderen Weise von Dritten in Anspruch genommen werden oder in sonstiger Weise verlustig gehen.
Der Mieter trägt alle Kosten, die zur Aufhebung derartiger Eingriffe Dritter erforderlich sind.

Lieferungen: 
Unvorhergesehene, vom Vermieter nicht zu vertretende Ereignisse,
gleichgültig ob beim Vermieter oder einem seiner Lieferanten, wie z. B. Streik, Aussperrung, Unfallschäden, Betriebsstörung
etc. berechtigen den Vermieter unter Ausschluss von Schadensersatzansprüchen des Mieters vom Mietvertrag zurücktreten,
oder den Beginn der Mietzeit um die Dauer der Verhinderung hinauszuschieben.

Zahlungsbedingungen:
Der Mietpreis muss gemäss Absprache vom Mieter gezahlt werden. Der Vermieter ist berechtigt, eine Kaution/Vorkasse
nach Wahl vom Mieter zu verlangen. 

Rückgabe der Mietsache: 
Der Mieter hat auf seine Kosten und Gefahr die Mietgeräte nach Ablauf der Mietzeit unverzüglich an den Vermieter
zurückzugeben. Bei verspäteter Rückgabe hat der Mieter dem Vermieter jeden Schaden zu ersetzen. Wird die Mietsache nicht in
ordnungsgemässem Zustand zurückgegeben, hat der Mieter unbeschadet weiterer Schadensersatzansprüche dem Vermieter für die Zeit,
die für die Instandsetzung erforderlich ist, den vollen Mietpreis zu entrichten.

Schlussbestimmungen: 
Mündliche Nebenabsprachen sind nicht getroffen. Änderungen dieses Vertrages bedürfen der Schriftform. Sollte
eine Bestimmung des Vertrages nicht rechtswirksam sein, so bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen hiervon unberührt. 

Anwendbares Recht:
Sämtliche Geschäftsbeziehungen unterstehen dem Schweizer Recht.

Kloten, 14.Juni 2010


